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Fiktive Laufbahnnachzeichnung – Ermessens- oder 
Rechtsfrage?

Dr. Torsten von Roetteken

Das Instrument einer Nachzeichnung der fiktiven Laufbahn von 
Beschäftigten ist inzwischen weit verbreitet und wird vielfach 
in seinen Voraussetzungen und den Modalitäten seiner Anwen
dung als grundsätzlich unstrittig eingestuft. 1 Der nachfolgende 
Beitrag will einerseits die Voraussetzungen und Anwendungs
bedingungen dieses Instruments näher ausleuchten, anderer
seits verdeutlichen, dass für die Anwendung Unterschiede hin
sichtlich der davon Betroffenen bestehen.

I. Ausgangspunkte

In der Rechtsprechung ist das Instrument einer Nachzeichnung 
der fiktiven Laufbahnentwicklung erstmals vom OVG NW 2 und 
nachfolgend vom BAG 3 anerkannt worden. Ziel war es, für die 
von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Personalratsmitglie
der den Anforderungen von § 46 Abs. 3 S. 3 BPersVG 1974 
i. V. m. den §§ 8, 107 S. BPersVG 1974, abgelöst durch die §§ 10, 
52 Abs. 1 S. 2 BPersVG 2021 bzw. dem vergleich baren Landes
personalvertretungsrecht gerecht zu werden. Die genannten Rege
lungen verbieten eine Benachteiligung von – freigestellten – Per
sonalratsmitgliedern, und zwar ausdrücklich auch in Bezug auf 
ihren beruflichen Werdegang bzw. ihre berufliche Entwicklung. In 
der Literatur ist das Instrument einer Nachzeichnung der fiktiven 
Laufbahn entwicklung schon früher vorgeschlagen worden. 4

Das BVerwG 5 hat dieses Instrument erstmals für einen Solda
ten anerkannt, der als Personalratsratsmitglied vom Dienst frei
gestellt worden war. In der späteren Rechtsprechung und Lite
ratur wird diese Nachzeichnung des beruflichen Werdegangs 
nicht selten mit der Nachzeichnung der dienstlichen Beurtei
lung gleichgesetzt bzw. die fiktive Nachzeichnung der letzten 
dienstlichen Beurteilung als Erfüllung des Benachteiligungs
verbots eingestuft. 6 Die gleiche Auffassung wird in Bezug auf 
Benachteiligungsverbote vertreten, wie sie sich aus § 25 BBG 7 
oder entsprechendem Landesbeamtenrecht ergeben. 8

§ 78 S. 2 BetrVG verbietet jede Benachteiligung von Betriebs
räten und schließt in dieses Verbot ebenfalls ihre berufliche Ent
wicklung ein. § 37 Abs. 4 S. 1 BetrVG verlangt, das Arbeitsentgelt 
von Mitgliedern des Betriebsrats dürfe einschließlich eines Zeit
raums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht gerin
ger bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Ar
beitnehmer/innen mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung.

§ 107 S. 1 BPersVG 1974, §§ 10, 52 Abs. 1 S. 2 BPersVG 2021 
und entsprechendes Landesrecht verzichten auf nähere Vor gaben 
dazu, auf welche Weise das dort aufgestellte Verbot der Benach
teiligung realisiert wird. 9 Gleiches gilt für das in § 179 Abs. 2 
SGB IX enthaltene Benachteiligungsverbot in Bezug auf 
Vertrauens personen der schwerbehinderten Menschen. Gleich
wohl kann als wohl h. M. angesehen werden, dass sich aus dem 
personalvertretungsgesetzlich geregelten Benachteiligungsver
bot die Notwendigkeit ergeben soll, für freigestellte Organmit
glieder eine fiktive Nachzeichnung ihrer beruflichen Entwick
lung bzw. – nur – ihrer dienstlichen Beurteilung vor zunehmen. 10

§ 37 Abs. 4 BetrVG, der jedenfalls für das Arbeitsentgelt eine 
Konkretisierung des Benachteiligungsverbotes vornimmt, 11 hat 

im BPersVG und in der Mehrzahl der Landespersonalvertre
tungsgesetze 12 keine Entsprechung. Erst recht fehlt es an perso
nalvertretungsrechtlichen Vorschriften, die den Besonderheiten 
des Beamtenrechts Rechnung tragen. Hier ist die Höhe der Be
soldung nahezu ausschließlich vom verliehenen statusrecht
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